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RS UVS Kärnten 1998/05/12 KUVS-
511-513/3/98

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1998

Rechtssatz

Bestellt der Beschuldigte als ehemaliger Tischler bei einer ausländischen Tischler0rma aufgrund eines bezahlten

Liefervertrages ein Stiegengeländer samt Montage und be0nden sich auf der Liegenschaft des Beschuldigten

Arbeitnehmer dieser ausländischen Firma, um den Liefervertrag zu erfüllen, ist der Beschuldigte nicht als Arbeitgeber

der Ausländer anzusehen.

(Einstellung des Verfahrens)

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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